
Mit Bedingungen und Steuerinformation 

Komplett ohne  
Gesundheits- 
fragen!

Sterbegeldversicherung

Bestattungskosten günstig absichern



Geben Sie Ihren Lieben
finanzielle Sicherheit, bevor 
Sie Abschied nehmen.

Manche Entscheidungen erfordern eine gewisse 
Reife – zum Bei spiel die Beschäftigung mit dem 
eigenen Tod. In der Mitte des Lebens fällt dies oft 
leichter. Weil Sie be stimmte Vorstellungen von 
Ihrem Abschied entwickeln oder weil Sie Ihre 
Hinterbliebenen entlasten möchten. Deshalb ist 
eine Sterbegeldversicherung eine sinnvolle Ent-
scheidung.

Wie soll Ihr Abschied aussehen? Und was kostet das? Je nach 
Beisetzungsart(z. B.Erd-oderFeuerbestattung)fälltderBetrag
unterschiedlichhochausundüberschreitetschnelldie5.000-Euro-
Marke.HinzukommtoftderWunschnacheinerlangjähriggepfleg-
ten Grabanlage. Die ge setzliche Krankenversicherung zahlt seit 
01.01.2004fürHinterbliebenekeinSterbegeldmehr–dieKosten
müssenvollprivatfinanziertwerden.MitderSterbegeldversiche-
rungentlastenSieIhreHinterbliebenen.

Die Leistungen der Sterbegeldversicherung
DieSterbegeldversicherungderHannoverschezahltimTodesfall
nachAblaufderWartezeiteinefestgelegte,garantierteVersiche-
rungssumme zuzüglich der angesammelten Überschüsse. Die Hin-
terbliebenenwerdenimbestenFallekomplettfinanziellentlastet.
DadieVersicherungerstimTodesfallleistet,läuftsieautomatisch
bis zum Lebensende.

Besonders hohe Versicherungssumme bei der Hannoversche!
SinneinerSterbegeldversicherungistes,dieanfallendenBeerdi-
gungskosten abzudecken. Diese liegen meist zwischen 5.000 und 
10.000Euro.IndiesemBereichsolltedieVersicherungssumme
mindestensliegen.SollauchdieGrabpflegeabgedecktwerden,ist
derBetragentsprechendhöheranzusetzen.BeiderHannoversche
kanndieVersicherungssummebiszu15.000Eurobetragen.

Beitragshöhe: Eine langfristige Entscheidung zahlt sich aus.
DieHöhedesBeitragshängtvomEintrittsalterdesVersicherten
unddergewünschtenVersicherungssummeab.BereitsimAlter
von40JahrenisteinAbschlussmöglich,dieBeiträgewerdenje
nachBedarfbiszum65.,75.oderlängstensbiszum85.Lebens-
jahrdesVersichertengezahlt:JeälterderVersicherteundjehöher
dieVersicherungssumme,destohöheristauchderBeitrag.

Ihre Vorteile
• Keine Gesundheitsfragen
 SchnellundunkompliziertbeiAbschlussund
 Auszahlung.

• Einfache Beitragszahlung
 Garantiert gleichbleibender Beitrag 
 überdiegesamteLaufzeit.

• Hohe Versicherungssumme
 Biszu15.000Euro–ausreichendfürhöchste1 
 Ansprüche.

• Kurze Wartezeit
 VolleLeistungbereitsnach15Monaten.¹

• Sofortleistung bei Unfalltod
 Ab Antragseingang weltweit abgesichert. 
 Auch in der Wartezeit!

• Plus-Tarif: doppelte Leistung bei Unfalltod!
 BesondersgroßzügigeUnterstützungfürHinter-
 bliebene.

0511 9565-420 / hannoversche.de/sterbegeld



Schnelle Unterstützung im Ernstfall
DerVersicherungsnehmerkannimAntragfestlegen,werbezugsbe-
rechtigtist–z. B.Ehe-oderLebenspartner.ImTodesfallinformiert
derBezugsberechtigte(bzw.informierendieErben)unverzüglichdie
Hannoversche.

Unser Tarif-Plus: doppelte Leistung bei Unfalltod
EinUnfalltodkommtplötzlichundstellteinendrastischenEinschnitt
fürdieBetroffenendar.Nichtseltenbenötigensiezusätzlichefinan-
zielleMittel,umz. B.ReisekostenbeieinemUnfallimAuslandoder
RechtsstreitigkeitennachdemUnfallereigniszubegleichen.

EntscheidenSiesichfürdenTarifSterbegeldversicherungPlus,erhal-
tenIhreHinterbliebenenbeiUnfalltoddiedoppelteVersicherungssum-
me.EinewichtigeUnterstützungfürnurwenigeEuromehrimMonat!

Unser Tipp: Ein Testament bekräftigt Ihren letzten Willen.
UmIhreWünscherechtskräftigdurchzusetzenundUngewissheiten
auszuräumen,sprechenSiemiteinemFachanwaltfürErbrecht.

Gut zu wissen
Müssen Sie bei Abschluss Gesundheitsfragen 
beantworten?
Nein!ImGegensatzzuanderenVersicherernverzichtet
dieHannoverschevollständigaufGesundheitsfragen,
dennVorerkrankungenwirkensichnichtaufdieHöheder
Versicherungsbeiträgeaus.

Was geschieht, wenn der Tod kurz nach 
dem Abschluss eintritt?
BeiunsererSterbegeldversicherungbestehteineWar-
tezeitvon15Monaten.¹StirbtderVersicherteinnerhalb
diesesZeitraums,erstattenwirdiebisdahingezahlten
Beiträge.BeieinemUnfalltodinnerhalbderWartezeit
wirddievolleVersicherungssummegezahlt.

Unsere Tarife: Sterbegeldversicherung Sterbegeldversicherung Plus

Eintrittsalter 40–80Jahre 40–80Jahre

Versicherungssumme 3.000bis15.000Euro 3.000bis15.000Euro

Versicherungsdauer bis zum Lebensende bis zum Lebensende

Beitragsdauer biszum85.Lebensjahr biszum85.Lebensjahr

Wartezeit 15Monate¹ 15Monate¹

Gleichbleibender Beitrag

DoppelteSummebeiUnfalltod –
1Befristetbis31.12.2022
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Leistung und Versicherungsschutz 

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?
(1) Sterbegeldversicherung (Tarif L 6)
StirbtdieversichertePersonnachAblaufderWartezeitvon2JahrennachdemVersicherungs-
beginnoderhandeltessichumeinenUnfalltodinderWartezeit,dannzahlenwirdievereinbarte
Versicherungssumme.TrittderTodesfallinderWartezeiteinundhandeltessichnichtumeinen
Unfalltod,dannwerdendiebisdahineingezahltenBeiträgeerstattet.

(2) Sterbegeldversicherung Plus (Tarif L 6-Plus)
StirbtdieversichertePersonnachAblaufderWartezeitvon2JahrennachdemVersicherungsbe-
ginnundhandeltessichnichtumeinenUnfalltod,dannzahlenwirdievereinbarteVersicherungs-
summe.BeiUnfalltodinodernachderWartezeitzahlenwirdiedoppelteVersicherungssumme.
TrittderTodesfallinderWartezeiteinundhandeltessichnichtumeinenUnfalltod,dannwerden
diebisdahineingezahltenBeiträgeerstattet.

(3) EinUnfallliegtvor,wenndieversichertePersondurcheinplötzlichvonaußenaufihrenKörper
wirkendesEreignis(Unfallereignis)unfreiwilligeineGesundheitsbeschädigungerleidet.Infektions-
krankheitenundSelbsttötunggeltennichtalsUnfälle.AusgeschlossensindUnfälleinfolgedervor-
sätzlichenAusführungoderdesVersuchseinerStraftatdurchdieversichertePersonsowieUnfälle
infolgevonGeistes-undBewusstseinsstörungen.HabenzurHerbeiführungdesUnfalltodsneben
demUnfallereignisKrankheitenoderGebrechenmindestensmitursächlichmitgewirkt,soliegtkein
UnfalltodgemäßdenhierzugrundeliegendenBedingungenvor.

(4) EssindBeiträgezubezahlen,derenGesamtbetragdieVersicherungssummeübersteigenkann.

§ 2 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz und wie kommt der 
Vertrag zustande?

IhrVersicherungsschutzbeginnt,wenn
• derVertragabgeschlossenwurde,d.h.mitAnnahmedesAntrages,und
• derEinlösungsbeitraggezahltwurde.

VordemimVersicherungsscheinangegebenenVersicherungsbeginnbestehtjedochkeinVersiche-
rungsschutz.

Ihre Vertragspflichten

§ 3 Was gilt bei einer Änderung Ihrer Postanschrift oder Ihres 
Namens und welche sonstigen Umstände müssen Sie uns mitteilen?

(1) EineÄnderungIhrerPostanschriftoderIhresNamensmüssenSieunsunverzüglichmitteilen.
AnderenfallskönnenfürSieNachteileentstehen.
Wirsindberechtigt,eineanSiezurichtendeWillenserklärung(z. B.eineMahnung)miteingeschrie-
benemBriefanIhreunszuletztbekannteAnschriftzusenden.IndiesemFallgiltunsereErklärung
dreiTagenachAbsendungdeseingeschriebenenBriefesalszugegangen.Diesgiltauch,wennSie
denVertragfürIhrenGewerbebetriebabgeschlossenundIhregewerblicheNiederlassungverlegt
haben.

(2) SofernwiraufgrundgesetzlicherRegelungenzurErhebungundMeldungvonInformationenund
DatenzuIhremVertragverpflichtetsind(z. B.Geldwäsche,politischexponiertePerson),müssen
SieunsdiehierfürnotwendigenInformationen,DatenundUnterlagenbeiVertragsabschluss,bei
ÄnderungnachVertragsabschlussoderaufNachfrageunverzüglichzurVerfügungstellen.Hierzu
zählenu. a.
• AngabenzurdeutschenoderausländischenSteuerpflicht,
• dieSteueridentifikationsnummer
• Geburtsort,GeburtslandundderWohnort,
• dieAusübungeineswichtigenöffentlichenAmtes.

DieseInformationenkönnenu.a.maßgebendseinfürdieBeurteilung
• IhrerpersönlichenSteuerpflicht,
• derSteuerpflichtdritterPersonen,dieRechteanIhremVertraghabenund
• derSteuerpflichtdesLeistungsempfängers
• derEigenschaftalspolitischexponiertePersonoder
• nachdemGeldwäschegesetz(GWG).

SiesindauchzurMitwirkungverpflichtet,soweitderStatusdritterPersonen,dieRechteanihrem
Vertraghaben,fürDatenerhebungenundMeldungenmaßgeblichist.
KommenSieIhrerMitwirkungspflichtnichtnach,müssenSieunabhängigdavon,obtatsächlich
eineSteuerpflichtbestehtodernicht,damitrechnen,dasswirIhreVertragsdatenanin-oderauslän-
discheBehördenmelden.
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Beitragszahlung und Kosten

§ 4 Wie können Sie Ihre Beiträge zahlen und wann ist die Zahlung 
fällig?

(1) DieBeiträgezuIhrerSterbegeldversicherungkönnenSieausschließlichbargeldlosdurch
laufendeBeitragszahlungjenachVereinbarungjährlich,halbjährlich,vierteljährlichodermonat-
lichzahlen.DieBeiträgewerdenzuBeginneinerjedenVersicherungsperiodefällig.
DieVersicherungsperiodeumfasstbeijährlicherBeitragszahlungeinVersicherungsjahr,bei
unterjährlicherBeitragszahlungentsprechenddervereinbartenZahlungsweiseeinhalbesJahr,
einVierteljahrodereinenMonat.
ZahlenSieIhrenBeitragnichtjährlich,erhebenwirfürdendadurchentstehendenzusätzlichen
AufwandhöhereVerwaltungskosten.DiesekönnenSiedemInformationsblattzu
Versicherungsproduktenentnehmen.

(2) DieBeitragszahlungerfolgtimSEPA-Basis-Lastschriftverfahren.Hierzuisteserforderlich,
dassSieunseinSEPA-Lastschriftmandaterteilen.SoweitSieunsdasSEPA-Lastschriftmandat
beiAntragstellungnochnichtinPapierformerteilthaben,müssenSiediesaufunserVerlangen
unverzüglichnachholen,diesgiltauch,wenneineanderePersonfürSiedieBeiträgezahlt.

(3) EtwaigeBeitragsrückständewerdenwirbeiFälligkeitderVersicherungsleistungverrechnen.

(4) DenerstenBeitrag(Einlösungsbeitrag)müssenSieunverzüglichnachAbschlussdesVer-
trageszahlen,jedochnichtvordemmitIhnenvereinbarten,imVersicherungsscheinangegebe-
nenVersicherungsbeginn.AlleweiterenBeiträge(Folgebeiträge)sindjeweilszumvereinbarten
Fälligkeitstaganunszuzahlen.Beitragsrechnungenversendenwirnicht.

(5) SiemüssendieBeiträgeaufIhreGefahrundKostenzahlen.

(6)SiekönnendieStundungderBeiträgegegenZahlungeinesStundungszinsesmitunsverein-
baren.ZumEndedesStundungszeitraumskönnenSiediegestundetenBeiträgezuzüglichder
Zinsen nachzahlen.

§ 5 Welche Kosten sind im Beitrag enthalten und was stellen wir 
Ihnen gesondert in Rechnung?

(1) MitIhremVertragsindKostenverbunden.DiesesindinIhrenBeitrageinkalkuliert.Eshan-
deltsichumAbschluss-undVertriebskostensowieübrigeKosten.
ZudenAbschluss-undVertriebskostengehöreninsbesonderedieKostenfürdieAntragsprü-
fungundAusfertigungderVertragsunterlagen,Sachaufwendungen,dieimZusammenhangmit
derAntragsbearbeitungstehen,sowieWerbeaufwendungen.ZudenübrigenKostengehören
insbesonderedieVerwaltungskosten.
DieHöhedereinkalkuliertenAbschluss-undVertriebskostensowiederübrigenKostenundder
darinenthaltenenVerwaltungskostenkönnenSiedemInformationsblattzuVersicherungspro-
duktensowiederVerbraucherinformationentnehmen.

(2) DieAbschluss-undVertriebskostenwerdenaufdiegesamtevertraglichvereinbarteBei-
tragszahlungsdauerverteiltundausdenlaufendenBeiträgengetilgt.DasVerrechnungsverfah-
rennach§ 4derDeckungsrückstellungsverordnungwirdfürIhrenVersicherungsvertragnicht
angewendet. 

(3) SofernaufIhrenWunscheineVertragsänderungvorgenommenodereineDienstleistung
erbrachtwerdensoll,könnenwirdiesvonderZahlungeinerGebührabhängigmachen,wenn
wirzurDurchführungwedergesetzlichnochbedingungsgemäßverpflichtetsind.

§ 6 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig 
zahlen?

(1) ImSEPA-Basis-LastschriftverfahrengiltderBeitragalsrechtzeitiggezahlt,wenn
• derBeitragzumFälligkeitstermineingezogenwerdenkannund
• SieeinerberechtigtenEinziehungnichtwidersprechen.

KonntenwirdenfälligenBeitragohneIhrVerschuldennichteinziehen,istdieZahlungauch
dannnochrechtzeitig,wennsieunverzüglichnachunsererZahlungsaufforderungerfolgt.
HabenSiezuvertreten,dassderBeitragwiederholtnichteingezogenwerdenkann,sindwir
berechtigt,künftigdieZahlungaußerhalbdesLastschriftverfahrenszuverlangen.Indiesem
FallgiltderBeitragalsrechtzeitiggezahlt,wennSiebiszumFälligkeitstagallesgetanhaben,
damit der Beitrag bei uns eingeht. 

Verzug
(2) KanneinBeitragausGründen,dieSiezuvertretenhaben(z. B.beinichtausreichender
DeckungaufIhremKonto),nichtfristgerechteingezogenwerdenoderwidersprechenSieeiner
berechtigtenEinziehungvonIhremKonto,sogeratenSieinVerzug.ZuweiterenAbbuchungs-
versuchensindwirberechtigt,abernichtverpflichtet.ErfolgtdieBeitragszahlungaußerhalbdes
SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens,geratenSieinVerzug,wennSiedenBeitragnichtrechtzeitig
zahlenundSiedieszuvertretenhaben.
DiemitdemVerzugverbundenenMahnkostenundeineventuellweitergehenderSchadensind
von Ihnen zu ersetzen. 

Rechtsfolgen des Verzugs beim Einlösungsbeitrag
(3) WennSiesichmitdemEinlösungsbeitraginVerzugbefinden,könnenwir–solangedie
Zahlungnichtbewirktist–vomVertragzurücktreten.WennSieunsnachweisen,dassSiedie
nichtrechtzeitigeZahlungnichtzuvertretenhaben,stehtunskeinRücktrittsrechtzu.
IstderEinlösungsbeitragbeiEintrittdesVersicherungsfallesnochnichtgezahlt,sindwirnicht
zurLeistungverpflichtet.Diesgiltnur,wennwirSiedurchgesonderteMitteilunginTextform
oderdurcheinenauffälligenHinweisimVersicherungsscheinaufdieseRechtsfolgeaufmerk-
samgemachthaben.UnsereLeistungspflichtbleibtjedochbestehen,wennSieunsnachwei-
sen,dassSiedasAusbleibenderZahlungnichtzuvertretenhaben.

Rechtsfolgen des Verzugs beim Folgebeitrag
(4)WennSiesichmiteinemFolgebeitraginVerzugbefinden,erhaltenSievonunsaufIhre
KosteneineMahnunginTextform.BegleichenSiediedortaufgeführtenrückständigenBei-
träge,ZinsenoderKostennichtinnerhalbderinderMahnunggesetztenFristvonmindestens
zweiWochen,entfälltodervermindertsichIhrVersicherungsschutz.AufdieseRechtsfolgen
werdenwirSieinderMahnungausdrücklichhinweisen.
NachAblaufdergesetztenZahlungsfristkönnenwirdenVertragohneEinhaltungeinerKündi-

gungsfristkündigen,wennSiesichnochimmerinVerzugbefinden.Voraussetzungist,dasswir
SiebereitsmitderFristsetzungaufdieseRechtsfolgehingewiesenhaben.Wirkönnendie
KündigungbereitsmitderFristsetzungerklären.SiewirddannautomatischmitAblaufderFrist
wirksam,wennSiezudiesemZeitpunktnochimmermitderZahlunginVerzugsind.Aufdiese
RechtsfolgemüssenwirSieebenfallshinweisen.SiekönnendenangefordertenBetragauch
dannnochnachzahlen,wennunsereKündigungwirksamgewordenist.DieNachzahlungkann
nurinnerhalbeinesMonatsnachderKündigungoder,wenndieKündigungbereitsmitder
Fristsetzungverbundenwordenist,innerhalbeinesMonatsnachFristablauferfolgen.Zahlen
SieinnerhalbdiesesZeitraums,wirddieKündigungunwirksamundderVertragbestehtfort.Für
Versicherungsfälle,diezwischendemAblaufderZahlungsfristundderZahlungeintreten,
bestehtkeinodernureinverminderterVersicherungsschutz.

Kündigung und Beitragsfreistellung

§ 7 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen oder von der Pflicht 
zur Beitragszahlung befreit werden und welche Folgen hat das?

Kündigung
(1) SiekönnenIhreSterbegeldversicherungjederzeitinTextformzumSchlussdeslaufenden
Monats kündigen. 

(2) BeiKündigungerhaltenSie–soweitbereitsentstanden–denRückkaufswert.DerRück-
kaufswerterreichtmindestenseinenbeiVertragsschlussvereinbartenGarantiebetrag,dessen
HöhevomZeitpunktderBeendigungdesVertragesabhängt(vgl.dieinderVerbraucherinfor-
mationundimVersicherungsscheinabgedruckteÜbersichtderRückkaufswerte).

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung 
(3) SiekönnendievollständigeBefreiungvonderBeitragszahlungspflichtfürIhre
Sterbegeldversicherungbeantragen.HatderVersicherungsvertragmindestenseinJahrbestan-
den,wirddieVersicherungssummeaufeinebeitragsfreieSummeherabgesetzt,diemindestens
einebeiVertragsschlussvereinbarteGarantiesummeerreicht(vgl.dieinderVerbraucherinfor-
mationundimVersicherungsscheinabgedruckteÜbersichtderbeitragsfreienVersicherungs-
summen).DerausIhrerVersicherungfürdieBildungderbeitragsfreienSummezurVerfügung
stehendeBetragmindertsichumrückständigeBeiträge.

(4) WirdbeieinerFortführungderVersicherunguntervollständigerBefreiungvonderBeitrags-
pflichtderMindestbetragfürdiebeitragsfreieVersicherungssummevonEUR2.500nicht
erreicht,wirdderRückkaufswertausgezahlt.

Nachteile
(5) KündigungundBefreiungvonderPflichtzurBeitragszahlungIhresVertrageskönnenfürSie
mitNachteilenverbundensein.ImerstenVersicherungsjahrstehennurgeringeMittelfürdie
BildungeinesRückkaufswertsodereinerbeitragsfreienVersicherungssummezurVerfügung.

Eintritt des Versicherungsfalls, Rechte Dritter und  
Leistungsausschlüsse

§ 8 Was ist zu beachten, wenn die Versicherungssumme 
ausgezahlt werden soll?

(1)FolgendeUnterlagenmüssenunsvorgelegtwerden:
• VersicherungsscheinimOriginal.
• AmtlicheSterbeurkundemitAngabevonAlterundGeburtsort.
• AusführlicheärztlicheoderamtlicheBescheinigungüberdieTodesursache.AusderBeschei-

nigungmüssensichBeginnundVerlaufderKrankheitergeben,diezumTodederversicher-
tenPersongeführthaben.

• EinErbscheinodereineanderegeeigneteUrkundezumNachweisdesErbrechts,soferndie
VersicherungsleistungvoneinemErbenbeanspruchtwird.

DerTodderversichertenPersonmussunsunverzüglichmitgeteiltwerden.

(2) ZurKlärungunsererLeistungspflichtkönnenwirnotwendigeweitereAuskünfteundNach-
weiseaufKostendesAnspruchstellersverlangenundzusätzlichaucherforderlicheErhebun-
gen selbst anstellen. 

(3) UnsereLeistungenwerdenfällig,nachdemwirdieErhebungenabgeschlossenhaben,die
zurFeststellungdesVersicherungsfallsnotwendigsind.WenneinederindenAbsätzen1bis2
genanntenPflichtennichterfülltwird,kanndieszurFolgehaben,dasswirnichtfeststellen
können,obwirleistungspflichtigsind.EinesolchePflichtverletzungkannsomitdazuführen,
dassunsereLeistungnichtfälligwird.

(4) AnsprücheausdemVersicherungsvertragverjährenindreiJahren(vgl.§195BGB).Istein
AnspruchausdemVersicherungsvertragbeiunsangemeldetworden,istdieVerjährungbiszu
demZeitpunktgehemmt,zudemunsereEntscheidungdemAnspruchstellerinTextform
zugeht.

§ 9 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

(1) DerVersicherungsscheininPapierformstellteineUrkundedar.
DenInhaberderUrkundekönnenwiralsberechtigtansehen,überdieRechteausdemVersiche-
rungsvertragzuverfügen,insbesondereLeistungeninEmpfangzunehmen.Wirkönnenaber
verlangen,dassunsderInhaberderUrkundeseineBerechtigungnachweist.

(2) ImFallederAbtretungoderVerpfändung(§10Abs.3)müssenwirdenNachweisder
Berechtigungnurdannanerkennen,wennunsdieAnzeigedesbisherigenBerechtigtenin
Textformvorliegt.

§ 10 Wer erhält die Versicherungsleistung (Bezugsrecht, 
Abtretung, Verpfändung)?
(1) AlsunserVersicherungsnehmerkönnenSiebestimmen,werdieLeistungerhält.WennSie
keineBestimmungtreffen,leistenwiranSie;sindSiezugleichdieversichertePerson,leisten
wirbeiIhremTodanIhreErben.



Bezugsberechtigung
(2) SiekönnenunswiderruflichoderunwiderruflicheineanderePersonbenennen,diedieLeistung
erhaltensoll(Bezugsberechtigter).
WennSieeinBezugsrechtwiderruflichbestimmen,erwirbtderBezugsberechtigtedasRechtaufdie
LeistungerstmitdemEintrittdesVersicherungsfalls.DeshalbkönnenSieIhreBestimmungbiszum
EintrittdesVersicherungsfallsjederzeitwiderrufen.
Siekönnenauchausdrücklichbestimmen,dassderBezugsberechtigtesofortundunwiderruflich 
dasRechtaufdieLeistungerhält.SobaldunsIhreErklärungzugegangenist,kanndiesesBezugs-
rechtnurnochmitZustimmungdesunwiderruflichBezugsberechtigtengeändertwerden.

Abtretung und Verpfändung
(3) SiekönnendasRechtaufdieLeistungbiszumEintrittdesVersicherungsfallsganzoderteil-
weiseanDritteabtretenundverpfänden,soferndiesrechtlichzulässigist.SofernAnsprücheaus
Sterbegeldversicherungennach§850bAbsatz1Nr.4ZPOunpfändbarsind,isteineAbtretung
nach§400BGBnichtzulässig.

Anzeige
(4) DieEinräumungundderWiderrufeinesBezugsrechts(Absatz2)sowiedieAbtretungunddie
Verpfändung(Absatz3)sindunsgegenübernurunderstdannwirksam,wennsieunsvombisherigen
BerechtigteninTextformangezeigtwordensind.DerbisherigeBerechtigtesindimRegelfallSieals
unserVersicherungsnehmer.EskönnenaberauchanderePersonensein,sofernSiebereitszuvor
Verfügungen(z. B.unwiderruflicheBezugsberechtigung,Abtretung,Verpfändung)getroffenhaben.

§ 11 Wie zahlen wir die Versicherungssumme aus?

UnsereLeistungenüberweisenwirdemEmpfangsberechtigtenaufseineKostenaufdasunsange-
gebeneKonto.BeiÜberweisungeninLänderaußerhalbdesEuropäischenWirtschaftsraumsträgt
derEmpfangsberechtigteauchdiedamitverbundeneGefahr.EineAuszahlunginandererWeise,
insbesondereinbaroderperScheck,istausgeschlossen.

§ 12 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen oder Krieg bzw. Freisetzen 
von ABC-Waffen/Stoffen?

(1) GrundsätzlichzahlenwirdieVersicherungssummeunabhängigdavon,aufwelcherUrsacheder
Versicherungsfallberuht.WirgewährenVersicherungsschutzinsbesondereauchdann,wenndie
versichertePersoninAusübungdesWehr-oderPolizeidienstesoderbeiinnerenUnruhenstirbt.

(2) VerstirbtdieversichertePersoninunmittelbaremodermittelbaremZusammenhangmitkriege-
rischenEreignissen,zahlenwirdieVersicherungssummenur,wennsiediesenwährendeinesAuf-
enthaltesaußerhalbderBundesrepublikDeutschlandausgesetztundandiesennichtaktivbeteiligt
war.AndernfallszahlenwirdenfürdenTodestagberechnetenRückkaufswert(§7).

(3) WirzahlendenfürdenTodestagberechnetenRückkaufswertderVersicherung(§7)auchdann,
wenndieversichertePersoninunmittelbaremodermittelbaremZusammenhangmit
• demvorsätzlichenEinsatzvonatomaren,biologischenoderchemischenWaffenoder
• demvorsätzlichenEinsatzoderdervorsätzlichenFreisetzungvonradioaktiven,biologischenoder

chemischenStoffen
stirbt. 
DerEinsatzbzw.dasFreisetzenmussdabeidaraufgerichtetgewesensein,dasLebeneinerViel-
zahlvonPersonenzugefährden.

§ 13 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

(1) BeivorsätzlicherSelbsttötungzahlenwirdiefürdenTodesfallvereinbarteLeistung,wennseit
AbschlussdesVertragesdreiJahrevergangensind.

(2) BeivorsätzlicherSelbsttötungvorAblaufderDreijahresfristbestehtkeinVersicherungsschutz.
IndiesemFallzahlenwirdenfürdenTodestagberechnetenRückkaufswertderVersicherung(§7).
Wennunsnachgewiesenwird,dasssichdieversichertePersonineinemdiefreieWillensbestim-
mungausschließendenZustandkrankhafterStörungderGeistestätigkeitselbstgetötethat,besteht
Versicherungsschutz.

(3) WennunsereLeistungspflichtdurcheineÄnderungdesVertrageserweitertwirdoderderVer-
tragwiederhergestelltwird,beginntdieDreijahresfristgemäßAbsatz1bezüglichdeserweiterten
oderwiederhergestelltenTeilsneu.

Überschussbeteiligung

§ 14 Wie werden Sie an den von uns erwirtschafteten Überschüssen 
beteiligt und wie erfahren Sie den Wert Ihrer Versicherung?

Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
(1) Sieerhaltengemäß§153desVersicherungsvertragsgesetzes(VVG)eineÜberschussbetei-
ligung.DieseumfassteineBeteiligungandenÜberschüssenundandenggfs.vorhandenenBewer-
tungsreserven.DieÜberschüsseunddieBewertungsreservenermittelnwirnachdenVorschriften
desHandelsgesetzbuches(HGB)undveröffentlichensiejährlichimGeschäftsbericht.

WirerläuternIhnen,
• wiewirdieÜberschussbeteiligungfürdieVersicherungsnehmerinihrerGesamtheitermitteln

(Absatz2),
• wiedieÜberschussbeteiligungIhreskonkretenVertrageserfolgt(Absatz3)und
• warumwirdieHöhederÜberschussbeteiligungnichtgarantierenkönnen(Absatz4).

Wie ermitteln wir die Überschussbeteiligung für die Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit?
(2)DazuerklärenwirIhnen
• auswelchenQuellendieÜberschüssestammen(a),
• wiewirmitdiesenÜberschüssenverfahren(b)und
• wieBewertungsreservenentstehenundwirdiesezuordnen(c).

AnsprücheaufeinebestimmteHöhederBeteiligungIhresVertragesandenÜberschüssenund
den Bewertungsreserven ergeben sich hieraus noch nicht.

a)ÜberschüssekönnenausdreiverschiedenenQuellenentstehen:
• denKapitalerträgen(aa),
• demRisikoergebnis(bb)und
• demübrigenErgebnis(cc).

WirbeteiligenunsereVersicherungsnehmerinihrerGesamtheitandiesenÜberschüssen
gemäßdergesetzlichenVorgabeninderjeweilsgeltendenFassung.

(aa) Kapitalerträge
VondenNettoerträgendernachdieserVerordnungmaßgeblichenKapitalanlagenerhaltendie
VersicherungsnehmerinsgesamtmindestensdendortgenanntenprozentualenAnteil.Derzeit
sindgrundsätzlich90 %vorgeschrieben.AusdiesemBetragwerdenzunächstdieMittelent-
nommen,diefürdiegarantiertenLeistungenbenötigtwerden.DieverbleibendenMittelverwen-
denwirfürdieÜberschussbeteiligungderVersicherungsnehmer.

(bb) Risikoergebnis 
WeitereÜberschüsseentsteheninsbesondere,wenndietatsächlicheLebensdauerderVersi-
chertenlängeristalsdiebeiderTarifkalkulationzugrundegelegte.IndiesemFallmüssenwir
Versicherungsleistungenspäteralsursprünglichangenommenzahlenundkönnendaherdie
VersicherungsnehmerandementstehendenRisikoergebnisbeteiligen.AndiesenÜberschüs-
senwerdendieVersicherungsnehmergrundsätzlichzuderzeitmindestens90 %beteiligt.

(cc) Übriges Ergebnis
AmübrigenErgebniswerdendieVersicherungsnehmergrundsätzlichzuderzeitmindestens
50 %beteiligt.ÜberschüsseausdemübrigenErgebniskönnenbeispielsweiseentstehen,wenn
• dieKostenniedrigersindalsbeiderTarifkalkulationangenommen,
• wirandereEinnahmenalsausdemVersicherungsgeschäfthaben,z. B.ErträgeausDienst-

leistungen,diewirfürandereUnternehmenerbringen.

b) DieaufdieVersicherungsnehmerentfallendenÜberschüsseführenwirderRückstellungfür
Beitragsrückerstattung zu.
DieRückstellungfürBeitragsrückerstattungdientdazu,SchwankungenderÜberschüsseaus-
zugleichen.SiedarfgrundsätzlichnurfürdieÜberschussbeteiligungderVersicherungsnehmer
verwendetwerden.NurinAusnahmefällenundmitZustimmungderAufsichtsbehördekönnen
wirhiervonnach§140desVersicherungsaufsichtsgesetzes(VAG)abweichen.Diesdürfenwir,
soweitdieRückstellungfürBeitragsrückerstattungnichtaufbereitsfestgelegteÜberschussan-
teileentfällt.NachderderzeitigenFassungdes§140VAGkönnenwirimInteressederVersi-
chertendieRückstellungfürBeitragsrückerstattungheranziehen,um:
• einendrohendenNotstandabzuwenden,
• unvorhersehbareVerlusteausdenüberschussberechtigtenVerträgenauszugleichen,dieauf

allgemeineÄnderungenderVerhältnissezurückzuführensind,oder
• dieDeckungsrückstellungzuerhöhen,wenndieRechnungsgrundlagenaufGrundeiner

unvorhersehbarenundnichtnurvorübergehendenÄnderungderVerhältnisseangepasst
werdenmüssen.EineDeckungsrückstellungbildenwir,umzujedemZeitpunktdenVersiche-
rungsschutzgewährleistenzukönnen.DieDeckungsrückstellungwirdnach§88VAGund§
341eund§341fHGBsowiedendazuerlassenenRechtsverordnungenberechnet.

WennwirdieRückstellungfürBeitragsrückerstattungzumVerlustausgleichoderzurErhöhung
derDeckungsrückstellungheranziehen,belastenwirdieVersichertenbeständeverursachungs-
orientiert.

c) Bewertungsreservenentstehen,wennderMarktwertderKapitalanlagenüberdemBuchwert
liegt.BeiVertragsbeendigungteilenwirIhremVertragdenfürdiesenZeitpunktzugeordneten
AnteilandenBewertungsreservengemäßderjeweilsgeltendengesetzlichenRegelungzu.
AufsichtsrechtlicheRegelungenkönnendazuführen,dassdieBeteiligungandenBewertungs-
reservenganzoderteilweiseentfällt.DieHöhederBewertungsreservenwirdmonatlichneuan
denBewertungsstichtagenermittelt.DerBewertungsstichtagliegthöchstenszweiMonatevor
demBeendigungstermin.ImRahmenderFestsetzungderÜberschussbeteiligungwerden
alljährlichdieBewertungsstichtagefestgelegtundinunseremGeschäftsbericht,denSiebei
unsanfordernkönnen,veröffentlicht.
SoweitBewertungsreservenvorhandensind,teilenwirIhremVertragdenihmzugeordneten
AnteilgemäßderjeweilsgeltendengesetzlichenRegelungzu;derzeitsieht§153Absatz3VVG
eineBeteiligunginHöhederHälftederzugeordnetenBewertungsreservenvor.
DieverteilungsfähigenBewertungsreserven,dienachgesetzlichenundaufsichtsrechtlichen
VorschriftenfürdieBeteiligungderVerträgezuberücksichtigensind,werdendenVerträgen
nacheineminzeitlichersowieinbetragsmäßigerHinsichtverursachungsorientiertenVerfahren
(Abs.3)anteiligrechnerischzugeordnet.
FürdieBeteiligungandenBewertungsreservenkannjährlichimRahmenderÜberschussdekla-
rationeinevondertatsächlichenHöhederBewertungsreservenunabhängigeMindest-Beteili-
gung(Sockelbeteiligung)festgelegtwerden.IstdiedereinzelnenVersicherungtatsächlich
zustehendeBeteiligungandenBewertungsreservenhöheralsdieSockelbeteiligung,wirdder
übersteigendeTeilzusätzlichzurSockelbeteiligungausgezahlt.

Wie erfolgt die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages?
(3) a)WirhabengleichartigeVersicherungen(z. B.kapitalbildendeLebensversicherungen,
Rentenversicherungen)zuBestandsgruppenzusammengefasst.Bestandsgruppenbildenwir,
umdieUnterschiedebeidenversichertenRisikenzuberücksichtigen.DieÜberschüssevertei-
lenwiraufdieeinzelnenBestandsgruppennacheinemverursachungsorientiertenVerfahren
undzwarindemMaß,wiedieBestandsgruppenzurEntstehungvonÜberschüssenbeigetragen
haben.HateineBestandsgruppenichtzurEntstehungvonÜberschüssenbeigetragen,
bekommtsiekeineÜberschüssezugewiesen.IhreSterbegeldversicherunggehörtzur
BestandsgruppeLderGroßlebensversicherungen.
FürdiegeschlechtsneutraleKalkulationderBeiträgeundLeistungenhabenwirdieSterbetafel
DAV2008Tmod.fürTarifL6undDAV2008Tdiff.fürTarifL6-PlusverwendetundalsRech-
nungszins0,25 %fürdieBeitrags-undDeckungsrückstellungskalkulationangesetzt.
DieMittelfürdieÜberschussanteilewerdenderRückstellungfürBeitragsrückerstattungent-
nommen.DieHöhederÜberschussanteilsätzelegenwirjedesJahrfest.Wirveröffentlichendie
ÜberschussanteilsätzeinunseremGeschäftsbericht.DiesenkönnenSiebeiunsanfordern.
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b) ImEinzelnengiltfürdieÜberschussbeteiligungIhrerSterbegeldversicherung:
aa) DieVersicherungenerhaltenJahresgewinnanteilenachmindestenseinjährigerDauer.Diese
werdenfürjedesmitdemvollentariflichenBeitragbelegteVersicherungsjahrnachdessen
Ablaufgewährt.WirddieVersicherungnachmindestenseinjährigerDauervorAblaufeines
Versicherungsjahresbeendet,erhältsiedenzeitanteiliggekürztenJahresgewinn.
DieJahresgewinnanteilebestehenauseinemZinsgewinnanteil.DieserwirdinProzentdes
gewinnberechtigtenDeckungskapitalsdereinzelnenVersicherungfestgesetzt.Diegutgeschrie-
benenGewinnanteilesammelnwirfürSieineinemverzinslichenGuthabenan,dasbeiBeendi-
gungIhresVertragesausgezahltwird(Gewinnverwendungsart:VerzinslicheAnsammlung).

bb) BeiErlöschenderVersicherungabdem81.LebensjahrkannzusätzlichnocheinSchluss-
bonusgewährtwerden,derinProzentdesvorhandenenGewinnguthabensberechnetwird.

cc) BeiBeendigungIhresVertrages(durchTododerKündigung)zahlenwirdenzugeteilten
Anteil an den Bewertungsreserven aus.

Warum können wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantieren?
(4) DieHöhederÜberschussbeteiligunghängtvonvielenEinflüssenab,dienichtvorhersehbar
undvonunsnurbegrenztbeeinflussbarsind.WichtigeEinflussfaktorensinddieEntwicklung
desKapitalmarktsundderSterblichkeit.AberauchdieEntwicklungderKostenistvonBedeu-
tung.DieHöhederkünftigenÜberschussbeteiligungkannalsonichtgarantiertwerden.Sie
kannauchNullEurobetragen.AnsprücheaufeinebestimmteHöhederBeteiligungIhresVer-
tragesandenÜberschüssenunddenBewertungsreservenbestehennicht.ÜberdieEntwick-
lungIhrerÜberschussbeteiligungwerdenwirSiejährlichunterrichten.

Sonstige Vertragsbestimmungen

§ 15 Welches Gericht ist im Streitfall zuständig?

(1)KlagenausdemVersicherungsvertraggegenunskönnenSie
• imGerichtsbezirkunseresSitzesHannoveroder
• imGerichtsbezirkIhresWohnsitzesbzw.IhresgewöhnlichenAufenthaltes(nurbeinatürli-

chenPersonen)
erheben.

(2) KlagenausdemVersicherungsvertraggegenSiemüssenwirbeidemGerichtIhresWohn-
sitzesbzw.IhresgewöhnlichenAufenthalteserheben.
IstderVersicherungsnehmereinejuristischePerson,bestimmtsichdaszuständigeGericht
nachdemSitzderNiederlassung.

(3) VerlegenSieIhrenWohnsitzineinenStaataußerhalbderEuropäischenUnion,Islands,
NorwegensoderderSchweiz,sinddieGerichtederBundesrepublikDeutschlandzuständig.

§ 16 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

AufIhrenVertragfindetdasRechtderBundesrepublikDeutschlandAnwendung

§ 17 Was gilt bei Sanktionen und Embargos?

Esbesteht–unbeschadetderübrigenVertragsbestimmungen–Versicherungsschutznur,
soweitundsolangedemkeineaufdieVertragsparteiendirektanwendbarenWirtschafts-,
Handels-oderFinanzsanktionenbzw.EmbargosderEuropäischenUnionoderderBundesrepu-
blikDeutschlandentgegenstehen.DiesgiltauchfürWirtschafts-,Handels-oderFinanzsanktio-
nenbzw.Embargos,diedurchdieVereinigtenStaatenvonAmerikaerlassenwerden,soweit
demnichteuropäischeoderdeutscheRechtsvorschriftenentgegenstehen.

§ 18 Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen?

SollteaufgrundhöchstrichterlicherEntscheidungoderbestandskräftigenVerwaltungsaktseine
BestimmungindenVersicherungsbedingungenunwirksamsein,wirddadurchdieGeltungder
übrigenBestimmungeninVersicherungsbedingungenundvertraglichenVereinbarungennicht
berührt.NurindiesenFällenkanneineBedingungsanpassungnach§164VVGerfolgen.

Steuerinformation Sterbegeldversicherung /
STSG 7/16
A. Versicherungsteuer
BeiträgezuLebensversicherungensindvonderVersicherungsteuerbefreit(§4Nr.5VersStG).

B. Einkommensteuer
DieBeiträgezuSterbegeldversicherungenkönnennichtalsSonderausgabenabgezogenwer-
den.DieErträgeausSterbegeldversicherungen(DifferenzzwischenderVersicherungsleistung
undderSummedergezahltenBeiträgeohneZusatzbeiträge)sindgrundsätzlichbeiKündigung
(Rückkauf)invollemUmfangsteuerpflichtig.ErfolgtdieAuszahlungnachVollendungdes
62.LebensjahrsundnacheinerVertragslaufzeitvon12JahrenundenthältderVertrageinen
Mindesttodesfallschutz,unterliegendieErträgenurzu50 %derBesteuerung.DieBesteuerung
erfolgtimRahmenderEinkommensteuerveranlagungunterAnwendungdespersönlichen
Einkommensteuersatzes.DasVersicherungsunternehmenhatstetseineKapitalertragsteuer
inHöhevon25 %desErtragseinzubehalten.DieKapitalertragsteuerhatabgeltendeWirkung
(daher„Abgeltungsteuer“).Sindnur50 %derErträgesteuerpflichtig,erfolgteineErstattung
durchdasFinanzamtüberdieEinkommensteuerveranlagung.BeieinempersönlichenSteu-
ersatzvonwenigerals25 %könnenaufAntragbeimFinanzamtdieKapitaleinkünftemitdem
persönlichenSteuersatzversteuertwerden.ImFallederKirchensteuerpflichtkannderAbzug
derKirchensteueraufdieKapitalertragsteuerbeimFinanzamtoderbeiunsbeantragtwerden.
FürErträgeausLebensversicherungsverträgenlassensichdieSparerpauschbeträgevon801
EurofürAlleinstehendebzw.von1.602EurofürzusammenveranlagteEhepaarenutzen.
VersicherungsleistungenimTodesfallsindstetseinkommensteuerfrei.

C. Erbschaft- und Schenkungsteuer
DieAnsprücheoderLeistungenunterliegenderErbschaft-undSchenkungsteuer,wennsieauf-
grundeinerSchenkungdesVersicherungsnehmersoderbeidessenTodalsErwerbvonTodes
wegen(z. B.aufgrundeinesBezugsrechtsoderalsTeildesNachlasses)erworbenwerden.
ZuversteuernsindVersicherungsleistungen,wennsie–bei„ErwerbvonTodeswegen“zusam-
menmitdemübrigenErbe–folgendeFreibeträgedes§16ErbStGübersteigen:
500.000EurofürEhegatten/Lebenspartnerund400.000EurofürKinder(SteuerklasseI),
fürweiterentfernteVerwandtegeltengeringereFreibeträge.AußerdemstehenEhegatten/
LebenspartnernundKindernbei„ErwerbvonTodeswegen“besondereFreibeträgezu.Unter
Ehegatten/LebenspartnernbeträgtdieserFreibetrag256.000Euro.Erwirdallerdingsumden
KapitalwerterbschaftsteuerfreierVersorgungsbezüge(z. B.Witwen-oderWitwerrente)gekürzt.
DerVersorgungsfreibetragfürKinder(bis27Jahre)istaltersabhängigundreichtvon10.300
Eurobis52.000Euro.

D. Meldepflichten
GesetzlicheVorschriftenerfordernMeldungenunsererseitsu. a.bei
• ÜbertragungenderVersicherungsnehmereigenschaft
• AbtretungenanausländischeKreditinstitute
• AuszahlungenananderePersonenalsdenVersicherungsnehmer(Auszahlungenab5.000Euro)
• SteuerpflichtimAusland

E. Verfahren zur Kirchenabgeltungsteuer
KirchensteueraufabgeltendbesteuerteKapitalerträgewirdabdem01.01.2015automatisch
einbehaltenundandiesteuererhebendenReligionsgemeinschaftenabgeführt.ZurVorberei-
tungdesautomatischenSteuerabzugssindwirgesetzlichverpflichtet,beieinerbevorstehen-
denAuszahlungausdemVertragbeimBundeszentralamtfürSteuerndieReligionszugehörig-
keitderKundenabzufragen(sog.Anlassabfrage).
SoferndieKirchensteuernichtautomatischabgeführt,sondernvondemfürSiezuständigen
Finanzamterhobenwerdensoll,könnenSieeinerÜbermittlungIhrerReligionszugehörigkeit
widersprechen.DafürstehteinamtlichvorgeschriebenerVordruckunterwww.formulare-bfinv.
deunterdemStichwort„Kirchensteuer“bereit.DieseSperrvermerkserklärungmüssenSie
ausgefülltundunterschriebenrechtzeitig(spätestenszweiMonatevorunsererAnlassabfrage)
beimBundeszentralamtfürSteuerneinreichen.BiszuIhremWiderrufistdamitdieÜbermitt-
lungIhrerReligionszugehörigkeitfürdieaktuelleundallefolgendenAbfragengesperrt.Wir
werdendaraufhinkeineKirchensteuerfürSieabführen.DasfürSiezuständigeFinanzamtwird
durchdasBundeszentralamtfürSteuernüberIhreSperreinformiertundistgesetzlichgehalten,
SiewegenIhrerSperrezurAbgabeeinerKirchensteuererklärungaufzufordern.

F. Wichtiger Hinweis für die Antragstellung!
IstfüreineSteuerbegünstigungdieEinhaltungeinerMindestvertragsdauervon12Jahren
erforderlich,sobeginntdie12-Jahres-FristnachAuffassungderFinanzbehördennurdannvon
demimVersicherungsscheingenanntenVersicherungsbeginnanzulaufen,wenninnerhalbvon
 3 MonatenderersteBeitraggezahltwurdeundderVersicherungsscheinausgestelltwurde.
Wirddie3-Monats-Fristüberschritten,sobeginntdieMindestvertragsdauermitdemZeitpunkt
dererstenBeitragszahlung.HierhilftdannnurnocheineVerlegungvonBeginnundAblaufder
VersicherungaufeinenspäterenZeitpunkt,umnichtdieSteuervorteilezuverlieren.Wollen
SieIhrenerstenBeitragfrühzeitigzahlen,reichenSiebitteunverzüglichdenVersicherungsan-
tragnach.BedenkenSiebitte,dasseineevtl.erforderlicheGesundheitsprüfungeinigeZeitin
Anspruchnimmt.

Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt. Eine Gewähr für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Für weitergehende 
Informationswünsche wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Stand: Mai 2016

Esbedeuten:
ErbStG =Erbschaftsteuer-undSchenkungsteuergesetz 
VersStG=Versicherungsteuergesetz



Hannoversche Lebensversicherung AG
VHV-Platz1,30177Hannover
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700.0031.294Stand01.2022Druck12.2021

Das Beste für
unsere Kunden.
Immer.

Das Beste für
unsere Kunden.
Immer.

Ausgezeichnet!

ASSEKURATA
Exzellent A++
UnternehmensqualitätLebensversicherer
Hannoversche Lebensversicherung AG
Ausgabe05/2021

YOUGOV
Bester Versicherer im Service
Test2021


